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Eine weitere Frage wäre auch, wie viele Stunden sind nötig, um die Stelle auszufüllen und wie
viele wirst du machen? Also wenn es eine Vollzeitstelle ist, du aber Teilzeit unterrichten
möchtest und die andere Lehrkraft Vollzeit anbieten kann..

Ausschlaggebend könnte auch der Abordnungsvertrag sein. Z. B. wenn du jetzt Teilzeit in
Elternzeit machst, könnte die Abordnung bis Ende deiner Elternteil festgelegt sein...

Du siehst in allen Beiträgen hier, dass es sehr viele Variablen gibt. Wäre denn nicht ein offenes
Gespräch mit der Schulleitung oder zu dritt am einfachsten?
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